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Allgemeine Geschäftsbedingungen der B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG 

 

I. Allgemeines, Geltungsbereich 

1. Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der B. Ketterer Söhne 

GmbH & Co. KG – auch zukünftig – liegen ausschließlich diese Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen zugrunde. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf 

seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Bestellers können nur Vertragsinhalt werden, wenn sie von 

uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. Unsere Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unse-

ren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 

den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt.  

3. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei 

Abschluss dieses Vertrages in Ausführung ihrer gewerblichen oder selbständigen be-

ruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (§ 310 Abs. 1 

BGB). 

 

II. Angebot – Angebotsunterlagen 

1. Unsere Angebote sind frei bleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Ange-

botes zu verstehen, sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt. Die Bestellung 

des Bestellers ist als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, das wir innerhalb von 

2 Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung annehmen können. Für den Vertrags-

inhalt, insbesondere für den Leistungsumfang ist allein diese Auftragsbestätigung 

maßgebend.  

2. An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Informationen körperlicher und un-

körperlicher Art und sonstigen Unterlagen – auch in elektronischer Form – behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Besteller verpflichtet sich, diese Dritten 

nicht zugänglich zu machen. Wir verpflichten uns im Gegenzug vom Besteller als „ver-

traulich“ bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten 

zugänglich zu machen.  
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III. Preis und Zahlung 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

EXW, ab Werk Furtwangen, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rech-

nung gestellt.  

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-

wiesen.  

3. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. 

4. Zahlungen sind – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist – innerhalb 

von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Die Zahlung gilt erst dann 

als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können (Zahlungseingang). Sämtliche 

Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR FACTOREM 

GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30 - 34, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir unsere 

gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten 

haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTOREM GmbH 

übertragen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ist der Bestel-

ler berechtigt, 2 % Skonto abzuziehen. Weitergehende Skontoabzüge bedürfen einer 

besonderen Vereinbarung. Unberechtigt abgezogene Skontobeträge werden in einer 

separaten Rechnung, zzgl. EUR 10,00 Bearbeitungsgebühr, nachbelastet.  

5. Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Verzugszeit-

punkt an Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlan-

gen. Dem Vertragspartner bleibt der Nachweis eines höheren bzw. niedrigeren tatsäch-

lichen Schadens unbenommen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers und fruchtlosem 

Verstreichen einer angemessen gesetzten Nachfrist sind wir berechtigt, vom jeweiligen 

Vertrag zurückzutreten und nach unserer Wahl eine Schadenspauschale in Höhe von 

30 % der noch ausstehenden Teile der vereinbarten Gesamtvergütung oder Ersatz des 

nachgewiesenen Nichterfüllungsschadens zu verlangen. 

6. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im 

Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort 

fällig 

7. Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 

denn, die Gegenansprüche sind unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig fest-

gestellt. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist aus-

geschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Ge-

genansprüche sind unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt.  
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IV. Lieferzeit, Lieferverzögerung 

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung 

durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen 

den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtun-

gen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Ge-

nehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so 

verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung 

zu vertreten hat.  

2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalten richtiger und rechtzeitiger 

Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als mög-

lich mit.  

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser 

Werk  verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme 

zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmeter-

min maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.  

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzö-

gert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach 

Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung ent-

standenen Kosten berechnet.  

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonsti-

ge Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so ver-

längert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei 

unseren Vorlieferanten, Zulieferern, Frachtführern oder Subunternehmern eintreten. 

Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmög-

lichst mitteilen. Wenn ein Hindernis länger als drei Monate andauert oder feststeht, 

dass es länger als drei Monate dauern wird, können sowohl der Besteller als auch wir 

vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Rücktritts sind Schadenersatzansprüche des 

Bestellers ausgeschlossen. 

6. Geraten wir infolge einfacher Fahrlässigkeit mit der Lieferung in Verzug, ist unsere Haf-

tung für den Schadenersatz wegen der Lieferverzögerung für jede vollendete Woche 

des Verzuges auf 0,5 % des Auftragswertes netto, maximal jedoch auf 5% des Auf-

tragswertes netto begrenzt. Macht der Besteller in den genannten Fällen Schadener-

satz statt der Leistung geltend, ist dieser Schadenersatzanspruch auf 20% des Auf-

tragswertes netto begrenzt. Die Haftungsbegrenzungen nach den vorstehenden Sätzen 

1 und 2 gelten nicht bei einem Verzug infolge groben Verschuldens oder Vorsatzes, 

ferner nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei einem 
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Fixgeschäft, d.h. bei einem Geschäft, bei dem das Geschäft mit der Einhaltung der fest 

bestimmten Leistungszeit stehen oder fallen soll.  

 

V. Gefahrenübergang, Abnahme 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung EXW ver-

einbart.  

2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlas-

sen hat und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leis-

tungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferungen und Aufstellung übernommen ha-

ben. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels 

nicht verweigern.  

3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, 

die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- 

bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir verpflichten uns, auf Kosten des 

Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.  

4. Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zu-

mutbar ist. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns an allen vertragsgegenständlichen Leistungen das Eigentum bis zur 

vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem 

Besteller vor.  

 

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln, insbesondere 

diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend 

zum Neuwert zu versichern, und uns bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung 

und/oder Abhandenkommen unverzüglich zu unterrichten; eine Verletzung dieser 

Pflicht verschafft uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller trägt alle Kos-

ten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur Aufhebung einer 

Pfändung und ggf. zu einer Wiederbeschaffung der Liefergegenstände aufgewendet 

werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.  

 

3. Bei Zahlungsverzug des Bestellers mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Verpflich-

tungen sind wir zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn 
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wir die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht hatten. Die Ausübung des 

Zurücknahmerechts stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, wir hätten dies 

ausdrücklich erklärt. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden 

Kosten, insbesondere für Transport und Lagerung, trägt der Besteller. Wir sind berech-

tigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und uns aus deren Erlös zu 

befriedigen, sofern wir die Verwertung zuvor mit angemessener Frist angedroht haben.  

 

4. Wird die Vorbehaltsware durch den Besteller mit anderen Waren verbunden, so steht 

uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Ware zuzüglich des Bearbeitungs-

werts zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, 

so überträgt uns der Besteller bereits im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 

Verarbeitung die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfang 

des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die 

hierdurch uns zustehenden Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von 

Ziff. 1.  

 

5. Der Besteller tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung oder aber 

einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. im Versicherungsfall, bei einer unerlaubten Hand-

lung oder durch Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem 

Grundstück) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis-, Werklohn- oder 

sonstigen Forderungen (einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokor-

rentabrede) in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab; 

wir nehmen die Abtretung an. Die Forderungsabtretung gemäß Satz 1 dient zur Siche-

rung aller Forderungen - auch der zukünftigen - aus der Geschäftsverbindung mit dem 

Besteller. 

 

6. Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung widerruflich für 

uns im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur wider-

rufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsge-

mäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Besteller in einem solchen Fall die zur 

Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, 

entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung 

anzuzeigen.  

 

7. Übersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorgenannten Bestimmungen ein-

geräumten Sicherheiten unsere Forderungen gegen den Besteller nicht nur vorüberge-

hend um mehr als 10%, werden wir insoweit Sicherheiten nach eigener Wahl auf Ver-

langen des Bestellers freigeben. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110% 

erhöht sich, soweit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer be-

lastet werden, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Bestellers an uns ent-

steht, um diesen Umsatzsteuerbetrag.  
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8. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim 

Besteller erlöschen das Recht des Bestellers zur Weiterveräußerung und zur Verwen-

dung der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug abgetretener Forderun-

gen. Die gesetzlichen Rechte eines - auch vorläufigen - Insolvenzverwalters bleiben 

unberührt. 

9. Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag 

nicht erforderlich, es sei denn, der Besteller ist Verbraucher. 

 

VII. Mängelansprüche 

1. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Ablieferung zu un-

tersuchen und bestehende Mängel jeglicher Art - mit Ausnahme von versteckten Män-

geln – unverzüglich, spätestens 48 Stunden nach der Ablieferung, schriftlich zu rügen; 

ansonsten gilt der Liefergegenstand als genehmigt. Versteckte Mängel sind unverzüg-

lich nach Entdeckung schriftlich zu rügen; ansonsten gilt der Liefergegenstand auch 

hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt. Mit der Genehmigung ist die Geltendma-

chung von Rechten ausgeschlossen.  

Durch Verhandlungen über eine Beanstandung verzichten wir in keinem Fall auf den 

Einwand der verspäteten, ungenügenden oder unbegründeten Mängelrüge. 

2. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten techni-

schen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnung, Spezifikation, Mustern usw. des 

Bestellers zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgese-

henen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware 

ist der Zeitpunkt des Gefahrüberganges nach Ziff. V. 

3. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 

Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, 

fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie 

für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommene Ände-

rungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Män-

gel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.  

4. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz län-

gere Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und 

bei Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-

det wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.  
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5. Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge 

von Mängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme oder Erst-

musterprüfung hätte feststellen können.  

6. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware 

ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die Transport-

kosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist.   

7. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die bean-

standete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.  

8. Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer 

angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller uns schriftlich eine letzte Frist setzen, 

innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem 

Ablauf dieser Frist kann der Besteller Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag 

zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf 

unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Wegen eines nur unerheblichen Man-

gels kann der Besteller nur mit unserer Zustimmung vom Vertrag zurücktreten. Eine 

Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 

Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, 

dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.  

9. Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit des Vertragsgegenstandes haften wir im Übrigen 

nur in den in VIII. genannten Grenzen. 

 

VIII. Haftung 

1. Wir haften für Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des Vor-

satzes, der groben Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie, entsprechend den 

Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie bei einer von uns zu vertretenden 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Verletzen wir im übrigen mit einfacher 

Fahrlässigkeit eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-

gelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht), ist die Ersatzpflicht auf den vertragstypi-

schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bei Lieferverzöge-

rungen gemäß IV. Ziff. 6 bleibt hiervon unberührt. In allen anderen Fällen der Haftung 

sind Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldver-

hältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausgeschlossen, so dass wir insoweit auch 

nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers haf-

ten. 
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2. Soweit die Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeit-

nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und sonstiger Erfüllungsgehilfen. 

 

IX. Werkzeuge und Formen 

1. Der Preis für Werkzeuge und Formen enthält die Kosten für die einmalige Bemuste-

rung, nicht jedoch für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller 

veranlasste Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die wir zu vertreten ha-

ben, gehen zu unseren Lasten. 

2. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, bleiben wir Eigentümer der für die Ausfüh-

rung des Vertrages erforderlichen Werkzeug und Formen, die wir oder ein von uns be-

auftragter Dritter hergestellt haben. Werkzeuge und Formen werden ausschließlich für 

die Aufträge des Bestellers verwendet. Wir sind zur Aufbewahrung für einen Zeitraum 

von 2 Jahren nach der letzten Teilelieferung verpflichtet. 

3. Soll der Besteller vertragsgemäß Eigentümer werden, geht das Eigentum erst nach 

vollständiger Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung über. Die 

Regelungen unter IV. gelten entsprechend.   

 

X. Schlussbestimmungen 

1. Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch, unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts.  

2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder Frankfurt am Main; wir sind jedoch 

berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz/Geschäftssitz-Gericht zu verklagen.  

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort.  

4. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so berührt 

dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflich-

ten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem mit 

der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck soweit wie möglich nahe kommt. 
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Letzte Änderung am 08.02.2010 


